
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

3. August 1973 Nr. 4432 

I. 
Die Einwohnergemeinde Niederbuchsiten unterbreitet dem Regierungs­ 

rat die Abänderung des Zonenpl~ (Einbeziehung des Gebietes Rain­ 

bündten von_der späteren Bautetappe in die erste Bauetappe) zur 

Genehmigung. Der Zonenplan für die Gemeinde Niederbuohsiten wurde 

vom Regierungsrat mit RRB 5202 vom 12. Oktober 1965 genehmigt. Die 

öffentliche Planauflage für die vorliegende Abänderung erfolgte 

in der Zeit vom 12. Oktober bis 11. November 1972. Von der Ein­ 
sprachemöglichkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Der Gemeiriderat 

brachte diese Abänderung jedoch vor die Gemeindeversarriinllung ge- 

mäss Artikel 15 Ziffer 4 GBR, wonach für die Ueberführung des Areals 

der späteren Bauetappe in die erste Bauetappe die Gemeindever­ 

sammlung zuständig ist. Mit Beschluss vom 13. Februar 1973 wurde 
de:r.,,v:o:r:liegende Plan durch die Gemeindever;sammlu:ng gu:tgeheiissen. 

Gegen diesen. ;{lemeüi..Rdeversamml.ungsb.eschlus;s hat Herr Georg Zel tner­ 

von Rohr be:trü :R,e:gJierungsrat .am1:.ili8·. FEbbruär 1973 Beschwerde ein­ 

gereicht. Er st;el,:!::tc,,daßl:;,,,Begeh:ren·; :es sei der Beschluss, durch 

den das Gebiet Ra.inbündten:Iin>'diB erste Bauetappe überführt und 

ein Kredit von 8000 fFr.anken:·au:fi'·Antrag des Präsidenten der Elektra-,. 

korru:nission bewilligt wt.:ir:ffe-,r.aufzuheben und für nichtig zu erklären. 

Zur Begründung führt er, aus :o '!J1?chtsgleichhei t und Rech+s'säche'rhef, t 
(Art. 4 BV) seien in Frage :,ges1te1Lt::f:: wenri man sich leioht·:tertig 

über gültige Reglemente hinwegsetze.,., Seii:ner Meinung nach hätten 

beim Traktandrun betr. Ueberführung des Areals der späteren Bau­ 

etappe in die erste Bauetappe eine Abtretungspflicht nach§ 148 
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Gemeindegesetz bestanden. Zudem seien Artikeln 15 und 16 des GBR 
falsch interpretiert worden. Die Gemeinde beantragt in ihrer 
Vernehmlassung vorn 5. April 1973 Abweisung der Beschwerde. 

'Auf die Begründung wird, soweit diese als wesentlich erscheint, 
in den nachfolgenden Erwägungen Bezug genommen. 

Der Regj.er~rat stellt fest und zieht in Erwäg_un.ß 
••' !. • I •, 

1) .Herr. Georg Zeltner-von R°.hr J~t als stimrn.bere~htigter Ein- 
wohner der Gemeinde Niederbuchsi ten gemäss § 83 der G,➔me_inde­ 
ordnupg und§ 223 Gemeindegesetz (Q-G) zur Bescb.werdeführung 
.legitimiert. D:ie Beschwerdefrist ist eingehalten. -Auf die 

' ; 

Beschwerde ,kann deshalb eingetreten werden • 
. ' . -·. 

:.:,T,.•:,.· 

, 2) Die Auffassililg vvorrHer-rn Zcl t:her, dass die Lande±g~ntümer bei 
der Beratung,tmd Abstimmung über die Ueberführung~-:ihrer Grund­ 
stü.cke-::irnvdie:erste Bauetappe hätten abtreten müssen, is't nicht 

· zu tz'ef'f'errd.;' Der .Regierungsrat hat in e Iriem Kreisschreiben: an 
die Ammannämter :der Einwohnergemeinden vom 15. September 1964 
(RRB 4384/1964) -§ 148 des Gemeindegesetzes ausgelegt'·~ 'Dabei 

.. führte er aus: 110b bei der Behandlung von Bebnuungspfiil:nen an 
der Gemeindeversammlung eine Abtretungspflicht für Landeigen­ 
tümer besteht, hängt davori ab, ob die betreffenden Einsprache 
erhoben·und den EntsCheid darüber an die Gemeindeversamtilüng 
wei tergezoge'i:I. (h~benr'oder nicht. Hat der betrefie:hde;·E±geniümer 
Besc;h.werde ,an~ d:e:r:L G'.ent:einde:versammlung ergriffen~ so' 'ha/t ··e·r als 
Stimmberechtigter·<be-ifcd'er :B:eha:ndlung von ·Bebauuhgspiän8ri ·:a:n 
der Gemeindeviersan11ril®&? abzutreterif :,sofe'fn''sefne Beschwerde 
gegen den Bebauun'gspla:n:Lzur·; Behandlluflg st~ht~ I Die r'.Abtreturigs­ 
pflich:t erstreckt :~i.oJaL aht3tt' · nur __g_e!rade ·a:uf: die' ·Be:r'atun_g_ und 
Beschlussfassung übe r. sein~·,-Be'söhwera'e. 'An-:- d.~F Beurteilung 
Von Beschwerden and.erer, Pers'oneif §öwit :aif cler Beratung und . 

. Beschlussfassung.·uher:>den Bebaliurigsplan' (z~B. Schlussabstim­ 
mung) darf, er sich j'edti.ch beteiligen; da er hier nicht mehr 
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als besonders·intensiv direkt persönlich interessiert gilt." 
. .--:··. ;· 

Ist aber von.den betroffenen Grundeigentümern ke~ne Beschwerde 
eingereicht worden, so spielt diese Regelung nicht. Im glei­ 
chen Kreisschreiben hat der Reg.i.er'unger-a t folgende Aus:legung 
beschlossen: Ein Bebauungsplan erithält konkrete Anordnungen 
für bestimmte Grunds tücke, beispielsweise über die Strassen­ 
f'ühr-ung, Bauhöhe usw. Bei des'sen Behandlung spielen direkte 
persönliche Interessen der betroffenen Grundeigentümer eine 
Rolle. Eigentlicher Gegenstand des Bebauungsplanes ist aber 
die künftige bauliche Ausgestaltung der Ortschaft; .Ziel und 

, , 

···Richtschnur ist die Förderung des öffentlichen Wohles. Es geht 
somi f bei der Behand.Lung eines Bebauungep.Lanee vo;wiegend um die 
öffentlichen Interessen der Gemeinde. In Hinblick auf diese höhern 
ö:ff~nt.lichen ·Interessen,·:die es zu wahr-en gilt, verlieren die 

i .:.:be;rührten privaten Irrt er e aaen t an Intensität. Es fehlt an einem 
au.ßm:1~p:rochen •direkten persönlichen Interesse, welches die vom 
B$1Q@1,1,Ul':lgsplan betro:tferien Grundeigentümer gemäss § 148 GG abtre- 

,,,.,. . tungsp:flichtig .machen würdet· 

-Daa gleiche .trifft. in. vorliegeii.de~ Fall zu. Es fehlt den betrof- 
... · • ·. · •:'i : .·.· ·:.::.L.C ... · 
· fenen Grurideigeritümern an einem besonders intensiven direkten. 
:. peraön.Lt.chen .Irit~;,e·sse, so dass di_e .Grundeigentümer nicht abtre-­ 

tungspflichtig ·~':Lnci, wie der Beschwerdeführer meint. 

3 ). Der Beschwerdeführer ist de:r:; AnaLoh t , dass der Gemeindeversamm- 
. lungsbeschluss einen Verstose: geg,en das Baureglement der Gemeinde 

1 •••• '· • • • 

bzw. einen Widersprucllzµ einem grundsätzlichen Gemeindebeschluss 
1. ' :, '. • .':I. : .. 

darstelle. Der von Her;rn Zelt.ne:r ,ang;eführte Artikel 15 Ziffer 4 
GER lautet: "Das Areal für apä t er'e Baue tappen soll grundsätzlich 
durch die GemeindeversamnlUl1g e];'st.zur Ueberbauung freigegeben 

·::.'. - .. 
werden, wenn das Areal der ~ersten.· Bauetappe erschöpft ist. II 

· .. Diese Regelung ist tatsächlich unklar und bedarf der Auslegung. 
Es stellt sich die Frage,. was uriter 11freigebeh" zu verstehen ist. 
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.De.r B,eschwerdeführer. legt das "Freigeben" in dem Sinne aus, dass 
1, ! -· .~. ' . • : .: ,,, . ., • • 

die spätere Bauetappe spätere Bauetappe und die erste Bauetappe 
. i. '·~±\kte Bauetapp'e bl;eiben. Es sei im Baur-eg.Lemerrt ni,rgends die 

Rede ,r d'a
1

SS' :e:in Ei1

nbezh~ ':in die erste Bauetappe möglich sei. Diese 
· Auslegung ist:,jedoch :rii~ht zutreffend. Das "Freigeben" i~t viel­ 

mehr so zu verstehen, 
1 

'dass dasi Areal. fü;r die späte.re B~u~tappe 
. bei Bedarf ~d Z;~ck1nässigkei t in, ,die erste Baue tappe überführt 
werden ka:nn

1

, so dass aud1 die EigentfuJe-r von Grundstücken in der 
' . . ' • ' . • • • . ! ; ~ • ! .·· 

späteren Bauetappe in den Genuss der Mithilfe aller Eänwohne.r an 
·- . .. '' . ,:· . ,; .. ,! -·_;,_ 

die Kosten der Erschliessung kommen werden. Diese Ue.berfµ,hrung 
. . · ... : .. i.· 

darf aber grundsätzlich erst stattfinden, wenn das Arest,l.Q.er 
. .1,_;. 1 __ : .: 

ersten Bauetappe erschöpft ist. Eine andere Auslegung yon Artikel 
15 Ziffer 4 GBR wäre nicht sinnvoll. 

·.: j: .:: :.:. 

4) Herr Zeltner sieht auch in den Bestirnnmngen von Artikeli'l5 Ziffer 
.2 und Artikel 16 Ziffer 2 einen Widerspruch. Wird abe;t.:r-Artikel 15 
Ziffer 4 GBR so ausgelegt wie in Ziffer 3 des vorli(j)genden Regie­ 
rupgsratr:ibeschlusses, so besteht zwischen Artikel? l.5,:Ziffer 2 und 
Artikel 16 Ziffer 2 GBR kein Widerspruch. In der ,-'P.J'}Bten Bauetappe 
übernimmt die Gemeinde die Kosten für den Bau von Strassen, 

:_} .,· ~ _:•_: : : :·- . 

Kan~lisationen und Wasserleitungen, wobei für die Kosten von 
Str~ssenbaüten ei)].e separate Regelung nach Perimete~reglement gilt. 

· ( .' ,_:· __ , ! .. ·_r · -_. ·. ·i.t .... ·. ...,_._· . \,. ·. •(: ~ ~--·· ~-X'. · · ' 
In der ersten Et appe s Lnd die Kanalisations- und WE).sserlei tungen [ 1z 

., _!· - ,. .L - . -.~:· .... ·- : . _- -··.-· - - >J~:-e -- '. -- ··;·:~·· .... __ ··_<-r.,:· - - ; -·: _:_. 
von der Gemeinde zu tragen (Art. 15 Ziffer 2 GBR). Denn es besteht 
für den Bnti: . dieser Leitürigen keine ana Loge Regelung wie beim 
Strassen bau ,-nach Per:i:rneterfegleme:nt •. Es ist darin kein Widerspruch 

· zu f'ärid en , de·rin riucb/:ria:cß. § 12 Wasserreglement und § 3 Xanalisa­ 
ti:önsreglemerit s:frid·d:ie;Kosten für dieso Leitungen von der Gemeinde 
zu tragen. Dies '·g±l°t:;arich für die ·Lei +ungen in späteren '.B~uetap­ 
pen, nur mit dein Urrt er-ecrif.ed , c1iss iri.;der späteren Bauetappe die 
Kosten für.diese Leitungen de:r~GÖm~inde vorgestreckt w8rcleh müs­ 
sen, während die Kosten für dt~ J:i~itungen in der,~rsten Bauetappe 
der Gemeinde, nur vorgestrepky WE;Jrd~:n,müssen, wenn die finanziel­ 
len Verhältnisse der Gemeinde den Bau sonst nicht zulassen. Ein 
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solches Vorgehen verstösst w,e,der gegen dus Willkürverbot noch 

gegen die Rechtsgl_eichhei t ( BV, Art. 4), weil.· es zu~~,ß-~ig ist, 
,qrc•verschiedenartige Tatbeständ~ verschiedenartig ( ungi'eich) zu 

behandeln. 

5) Der Beschwerdeführer wendet weiter ein, der Kreditbeschluss von 

8000 Franken für c}ie elektrische Erschliessung des G:,ell?;i;et:es 

Rainbündten sei gesetzwidrig, weil er unter dem g Le i.chen ,_Trak­ 

tandum beschlossen worden sei, obwohl kein eigenes Traktandum 

vorgelegen habe. Für den Bntscheid dieser Frage ist§ 73 GG 

massgebend. 

Im Gegensatz zu den Kreditposten für 

den Strassenbau (Kreditbewilltgung Fr. 45'000.--) 

die Kanalisation (Kreditbewilligung Fr. 25'000.--) 

die Wasserleitung (Kreditbewilligung Fr. 7'000.--) 
.,, 

ist in der Tat für die Erschliessung mit elektrischen Leitungen 

und Anschlüssen kein Kredit ausgekündigt worden. 

Aus diesem Grunde war es nach§ 73 GG nicht möglich, ei~~n.ent­ 

sprechenden Beschluss zu fassen. Sinn von§ 73 GG ist e~ nämlich, 

die Teilnehmer·an cler Geneindeversammlung vor Ueberraschungen 
' .. :. · .. 

zu schützen und in der Weise, dass nur über Traktanden beschlos- 

sen werden kann, die eindeut'ig und klar ausgeschrieben *'drdbn 

sind. Dieses gesetzliche Erfordernis fehlte, wie berei tif 'dar­ 
gelegt wurde, für die elektrische Erschliessung. 

In diesem Punkte ist deshalb die Beschwerde gutzuheissen, und 

der Gemeindeversammlungsbeschluss (Kreditbewilligung von 8000 

Franken für die elektrischen Leitunge:q,und Anschlüsse) aufzu­ 

heben. Der Gemeinde steht es frei, ge-~Jützt auf ein regelrecht 

ausge,kundetes Traktandum, die Kredi tbe,w;illigung für die elek­ 

trische Erschliessung noch nachzuholen. 

Da Herr Zeltner im übrigen öffentliche Interessen geltend ge­ 

macht hat, wird ihm lediglich eine reduzierte Entscheidgebühr 

auferlegt. 
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IV. 

Zur Einbeziehung des Rainbündtengebietes in die erste Bauetappe 
. r 

wäre der Gemeinderat nach§ 15 BauG zuständig gewesep; er hat 

aber nach Artikel 15 GBR den Ger:1eindratsbeschluss über den Ein­ 

bezug des Gebietes der ·Gemeindeversanimlung vorgelegt~ Diese 

hat bekundet, dass sie m.i t der Einbeziehung einverstanden ist • 
.. . 

. Sie hat mit grossem lVIehr bei ·fünf Gegenstirnm.en diesen Einbezug 

des Rainbündtengebietes-iri'die Brste Bauetappe beschlossen.' 

Das Verfahren wurde richtig durchgeführt. Es· sind keine Ein­ 

wendungen zu machen. Die Abänderung des Planes kann somi ·f ge­ 
nehmigt werden. 

Es wird 

beschlossen: 

1. Die'Beschwerde des Herrn Georg Zeltner-von Rohr, Niederbuch­ 

siten, wird teilweise gutgeheissen, im übrigen aber im Sinne 

der Erwägungen abgewiesen. 

2. Der Beschwerdeführer hat eine reduzierte Entscheidgebühr, 

inkl. Auslagen, von 50 Franken zu bezahlen. Sie wird oit dem 

geleisteten Kostenvorschuss (100 Franken) verrechnet. 

3. Df,e Abänderung des Bebauungsplanes der· Gemeinde Nieder ... 

buchsiten (Einbezug <.les Gebietes Rainbündten von der spä­ 

teren Bau~tappe in die erste Bauetappe) wird genehmigt; 

4. Dä,e . .:\iemeinde hat eine Genehrnigungsgebühr von 50 Franken ~ .. ' ~- ... · -· ., .. 

und di_13.,;F1Jqlikationskosten zu bezahlen • . . .,- .,, ,.,......... . . . 

5. Der Ger!'i#i{ric'.teversammlungsbeschluss (Kreclitbe~illigung :für 

elektrische 'Anschlüsse) wird auf'gehoberrr Die Ge1:.1eihde hat 

gernäss Gemeinde:g~s~'tz an einer neuen Geme.iride'versa1ililllung 
darüber zu beraten ·Uhd>·:s:cschluss ·:z~fr f6.'sseh~ .L ! ., .. 

•.,.·, 
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Georg Zeltner-von Rohr: 

Entscheidgebühr: 

zurückzuerstatten: 

Fr. 50.-- (verrechnet mit Kostenvorschuss 

Fr. 50.-- (geleisteter Kostenvorschuss: 
Fr. 100.-- abzüglich Entscheid­ 
gebühr) 

Arnmannamt Niederbuchsiten: . . . - 

Genehmigungsgebühr: 

Publikationskosten: 

Fr. 50.-­ 

Fr. 16.-- 

Fr. 66,-- (Staatskanzlei Nr. 795)NN 

Der Staatsschreiber 

Bau-Departement (4) pw 
Jur. Sekretär (4) 
Planungsamt ( 2), rai, t 1 genehmigten Plan 
1fochbauamt ( 2) 
Tiefbauamt (2) 
Kreisbauamt II, 4600 Olten, Plan später 
Finanzverwaltung (3) 
Ammannamt der EinwohnergeL1einde 4626 Niederbuchsiten Einschreiben/NN 
Baukommission 4626 Niederbuchsiten (2) 
Georg Zeltner-von Rohr? Wolfwilerstrasse, 4626 Niederbuchsiten 

Einschreiben 
A1:1tsblatt: Publikation Ziffer 3 des Disposi tivs: 

"Die Abänderung des Bebauungsplanes der Gemeinde Nieder­ 
buchsiten (Einbezug des Gebietes Rainbündten von der 
späteren in die erste Bauetappe) wird genehL1igt.11 



·.··c.1 -·, .,,.• . ./'.•. 

·;_; '.•· ... 

·- . .'',1 .. ' 

;,·;:. __ 1•_·:1. 


